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HFK Rechtsanwälte PartGmbB – Kompetenz
seit 40 Jahren und über 50 RechtsanwältINNen

Projektgruppen:

 Immobilie
 Infrastruktur
 Industrie
 Energie
 IT

Komplexitätsmanagement durch Spezialwissen:

 Bau- und Werkvertragsrecht 
 Öffentliches Bau- und Planungsrecht
 Immobilienwirtschaftsrecht
 Vergaberecht
 Streitlösung und Prozessführung



HFK Rechtsanwälte LLP – Ihr Ansprechpartner: Dr. Till Kemper M. A. – kemper@hfk.de  - 069/97 58 22-150

• Geschäftsführer bim2bim

• Rechtsanwalt

• Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

• Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

• Fachanwalt für Vergaberecht 

• Rechtsausschuss des BIM-Cluster Hessen e. V.

• AG Digitalisierung der Akademie für Raum- und Landschaftsplanung

• Kompetenzgruppen- Gesellschaft für Immobilienforschung

• Urban Land Institute 

• Lehraufträge 

• THM-Gießen „Planen und Bauen im Denkmalbestand“

• Universität Tübingen/Kiel „Denkmalschutzrecht“

• European Business School, Wiesbaden

• Ständige Seminare beim 

• id-Verlag

• vhw
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Referent: Dr. Till Kemper M.A.



• 390 Mitglieder auf Entscheiderebene

• Beraternetzwerk aus IT, Recht, Wirtschaft, 

Finanzierung, Versicherung

• Kooperationen mit THM/Hochschule, 

Fachverlagen und Seminaranbietern

www.bim2bim.de
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ESG - DATA

• Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich 

• E: Umwelt (Environmental), 

• S: Soziales (Social) und 

• G: verantwortungsvolle Unternehmensführung (Gouvernance).
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HFK

Green Deal
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• Offenlegungsverordnung EU 2019/2088: 

• Erhöhung der Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit in den Finanzmärkten

• Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater müssen Produktinformationen zu 
Nachhaltigkeitsthemen veröffentlichen

• Seit 10.03.2021

• Taxonomie-Verordnung EU 2020/852:

• Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums, mit dem (privates) Kapital in 
nachhaltige Investitionen gelenkt werden soll.

• richtet sich an EU-Mitgliedsstaaten, an Finanzmarkteilnehmer, die 
Finanzprodukte anbieten sowie an Unternehmen, die verpflichtet sind eine 
nichtfinanzielle Erklärung zu veröffentlichen.

• Verpflichtet zu Angaben darüber aufnehmen, wie und in welchem Umfang die 
Tätigkeiten des Unternehmens mit ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind

• Ab 01.01.2021



HFK

Vergaberecht
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§ 97 Abs. 3 GWB 

„Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und 

der Innovation sowie soziale und umweltbezogene 

Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtig.“

Vergleichbare Reglungen in VgV, VOB/A etc.



HFK

Klimaschutzgesetz
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§ 13 KSG
„(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses 

Gesetzes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele zu berücksichtigen. Die Kompetenzen der Länder, 

Gemeinden und Gemeindeverbände, das Berücksichtigungsgebot innerhalb ihrer jeweiligen 

Verantwortungsbereiche auszugestalten, bleiben unberührt. Bei der Planung, Auswahl und Durchführung von 

Investitionen und bei der Beschaffung auf Bundesebene ist für die Vermeidung oder Verursachung von 

Treibhausgasemissionen ein CO2-Preis, mindestens der nach § 10 Absatz 2 Brennstoff-

Emissionshandelsgesetz gültige Mindestpreis oder Festpreis zugrunde zu legen.

(2) Der Bund prüft bei der Planung, Auswahl und Durchführung von Investitionen und bei der Beschaffung, wie 

damit jeweils zum Erreichen der nationalen Klimaschutzziele nach § 3 beigetragen werden kann. Kommen 

mehrere Realisierungsmöglichkeiten in Frage, dann ist in Abwägung mit anderen relevanten Kriterien mit 

Bezug zum Ziel der jeweiligen Maßnahme solchen der Vorzug zu geben, mit denen das Ziel der Minderung von 

Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus der Maßnahme zu den geringsten Kosten erreicht 

werden kann. Mehraufwendungen sollen nicht außer Verhältnis zu ihrem Beitrag zur Treibhausgasminderung 

stehen. Soweit vergaberechtliche Bestimmungen anzuwenden sind, sind diese zu beachten.

(3) Bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien sind bei vergleichenden Betrachtungen die dem Bund 

entstehenden Kosten und Einsparungen über den jeweiligen gesamten Lebenszyklus der Investition oder 

Beschaffung zugrunde zu legen.
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Grundlagen 

Berechnung in Lebenszyklusphasen



903. Mai 2021

E-Procurement durch Supply Chain Management

Cradle to Cradle (Produktbezogene Rücknahmevereinbarung)

* Bestandteil des BIM Modells wohnungsweise 

Abnahmetermine

Übergabedokumente

Inbetriebnahme

Wartungsintervalle

*

CAFM

Bedienungsanleitunge
n

*

Rückbau
*

Rücknahme 
der Produkte

*

Konfigurationsschritte:

1. Assetmanagem

ent

2. Projektleiter

3. Nutzer

*

Produktattribuierung

LoI AG

LoI/LoG

Cradle to Cradle

*

*BIM

Bestandsscan

gemäß der CO2 Roadmap der Flotte
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1003. Mai 2021

Exemplarische Planungsvarianten
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1103. Mai 2021

Exemplarische Planungsvarianten
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1203. Mai 2021

Nachhaltigkeit
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Definition:

Methode zur Planung, zur Ausführung und zum Betrieb von 
Bauwerken mit einem partnerschaftlichen Ansatz auf Grundlage 
einer zentrischen Bereitstellung von Informationen zur 
gemeinschaftlichen Nutzung

Anmerkung: Das Bauwerksmodell ist das primäre Werkzeug, das die

Arbeitsweise unterstützt und der Verwaltung von Informationen dient (z. B.

Zeit, Kosten, Nutzungsdaten). BIM ist kein Softwarepaket, sondern eine

Arbeitsmethode, die sowohl die Projektsteuerung als auch die

Zusammenarbeit in allen Lebensphasen eines Bauwerks erleichtert.

(VDI 2552)
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Jetzt kommt BIM!
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Datenaustauschszenarien

• BIM im Hochbau, link:

https://www.bauindustrie.de/

media/documents/PosPap_BIM

_im_Hochbau_neues_Logo.pdf

Anforderungen 
der 
Bauindustrie

https://www.bauindustrie.de/media/documents/PosPap_BIM_im_Hochbau_neues_Logo.pdf
https://www.bauindustrie.de/media/documents/PosPap_BIM_im_Hochbau_neues_Logo.pdf
https://www.bauindustrie.de/media/documents/PosPap_BIM_im_Hochbau_neues_Logo.pdf
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 BIM-Ziele

 BIM-Anwendungsfälle

 BIM-Organisation

 Technische/Inhaltliche Anforderungen

Vertragssoll/LEISTUNGSBESCHREIBUNG als Kern des Werkvertrags

AIA !!!! = 

Kalkulationsgru

ndlage

Alt./Zusätzl.: 

Vorbermerkung

en im LV
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Vertragssoll/LEISTUNGSBESCHREIBUNG MIT AIA
als Kern des Liefervertrags



BIM-

Autoren

PIM-

Autoren



DER BAUPROZESS HEUTE KRANKT AN INTRANSPARENZ, UNKOORDINIERTEN 
SCHNITTSTELLEN UND UNEINHEITLICHEN FORMATEN ZUM DATENAUSTAUSCH

Digital Supply Chain mit BIM

NutzungRealisierungKonkretisierungKonzeptionStart

Produkt-
hersteller

Architekt/
Planer

Bauherr

Nutzer/
Erwerber

Behörde

Produktvorschläge durch verschiedene Anbieter/ESG

Grundlagenermittlung, 
Vorplanung & Entwurf

Bauentscheidung

Genehmigung & 
Ausführungsplanung

Vergabe, Controlling & 
Betreuung + Doku

Genehmigung & Anfor-
derung Nachbesserung

LP1-3 LP3-5 LP6-9

Auftrag & Abnahme & 
Verkauf

Abnahme

Verkauf etc. Betrieb/Verwaltung etc.

Kommunikationsfluss Aktivität LP Leistungsphase

Produktbereitstellung

Hoher Kommunikations-
aufwand & Ineffizienzen

Großer Vertriebsaufwand
& Unklarheit

Geringe Einbindung des
Investors / Bauträgers

Unklare Datenformate
und Intransparenz

Bank (ESG-Finanzierung)
Sonst.
Stakeholder

Änderungen etc.

Finanzierung unter Berück-
sichtung von ESG Aspekten

Bauunter-
nehmer

Konstruktion / Bau

1 2 3 4 5 6 Problematik im Bauprozess heute



Planungs-GAP des Smart Building Design

Frank Knafla I 2021-03-16  I © Phoenix Contact

Idee / 
Konzept

Ermittlu
ng 

der

Grundla
gen

Vorplan
ung

Planung
Entwurf

Planung
Genehm
i-gung

Planung
Ausführ
ung

Vergabe
vorberei
tung

Vergabe

Objektü
ber-
wachun
g

Objekt-
betreuu
ng

Service
Wartung

Umnutz
ung
Erweiter
ung

LP1
LP2

LP3
LP4

LP5
LP6

LP
LP8

LP9

Planung Ausführung

Entwicklung der Anforderungen Integrale Planung IoT Framework UpDate/UpGrade

GAP GAPBetrieb

Smart Building Design (SBD/BEM) – Digitalisierung und Gestaltung

Automation

Montage / Installation Systemintegration 

Nutzung

GAP

SCM Konfigurator
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Projektablauf neu?

Lp 1
(Grundlagen)

Lp 2
(Vorplanung)

Lp 3
(Entwurfsplanung)

Lp 6
(Vorbereitung 

Vergabe)

Lp 7
(Mitwirkung
Vergabe)

Lp 4
(Genehmigungsplanung)

Lp 5
(Ausfürhungsplanung)

Lp 8
(Objektüberwachung)

Lp 9
(Dokume
ntation)
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Ausführende Unternehmen

Objektplanerauftrag

Angebot Errichtung/Inbetriebnahme Gewähr-
leistung

Beratung/Planung Projektanten: Geb.automation/FM/Produkthersteller

Planung + Angebot Errichtung/Inbetriebnahme Wartung

Fachplanerauftrag Lp 7
Auswertung 
Angebote

Lp 8
(Objektüberwachung)

Lp9
Dokumentation
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Angebot von BIM-Services/Planungsleistungen durch PH
Variante 1:
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PH

PIM-

Informationsmanager

BIM-(Fach-) 

Koordinator

Ehemals. (Fach)Planer 

BH/AG

BIM-Gesamtko-

ordinator

BIM-Manager

Stehen im 

Lager des AG 

und erteilen 

Weisungen 

an K+P

• Neue Fachkräfte

• Planerhaftpflichtv

er-sicherung 

erforderlich
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Angebot von BIM-Services/Planungsleistungen durch PH
Variante 2:
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PH

PIM-

Informationsmanager

BH/AG

BIM - Gesamtko-

ordinator

BIM-Manager

Subplaner:

BIM-(Fach)Koordinator, 

ehemals (Fach-) Planer

• Weniger 

Aufwand

• Enthaftung durch 

Subplaner? 



25

Voraussetzungen

Implementierung digitales PIM

Ausgerichtet auf BIM-

Ziele/Anwendungsfälle

ESG-Datensätze

Erzeugung von BIM-

ready Datensätzen

Nach Phasen 

Entwurf – LOD 300 

Ausführung LOD 350

Werkplanung – LOD 400

Erzeugung von 

CAFM-ready

Datensätzen – LOD 

500

Angleichung Vertrags- und Versicherungsrecht

Verlinkung von 

Indoor Mapping 

zu PIM

Entwicklung BIM-/Lean-Services

BIM-Koordinatoren/Autoren

ergänzen

Architekten- und Objektberater

Nachmodellieren von Bauteilen als 

Service für Planer 

Entwicklung BIM-/Lean-Services

Erstellung von 

Fachmodellen

Lager- & Logistik-

Leistungen

Vernetzung mit 

CAFM/Ferninspektion

BIM- W&M-

Planung für 

Monteure
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Dateneigentum? 
Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte 
Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere 
von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der 
Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der 
Tiere zu beachten (§ 903 BGB).

Datenbesitz? 
Der Besitz einer Sache wird durch die Erlangung der tatsächlichen
Gewalt über die Sache erworben. (§ 854 Abs. 1 BGB)

26

Begriff der Sache (§ 90 BGB)

Sachen im Sinne des Gesetzes sind 

nur körperliche Gegenstände.

2017
Justizminister-

konferenz
„Digitaler Neustart“

- KEIN 
Dateneigentmsrecht -
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Was ist mit „Bauteil-Auskunfteien?“
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Bauteilauskunftei?

Produkt-
hersteller

Handwerk Bauherr

Planer

KaufV. BauV.

Produktberatung/

-haftung & 

Systemlösung??

PlanerV

Eigt. bei Einbau

NutzungsR an Planung 
mit Zahlung



Ausblick……
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Till Kemper
Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Fachanwalt für Vergaberecht

Stephanstraße 3
60313 Frankfurt am Main

Tel.: +49/69/975822-156 / Fax -225
Mail:   kemper@hfk.de

Web:  www.hfk.de


